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Landwirtschaft) sowie des Völker
rechts. Das L. steht in Wechselbezie
hungen mit den Rechtsnormen, die 
die gesellschaftlichen Verhältnisse 
bei der umfassenden Nutzbarma
chung der einzelnen Naturreich- 
tümer zum Gegenstand haben, vor 
allem dem Bodenrecht, dem Wasser
recht und dem Bergrecht. Wechsel
beziehungen bestehen auch zu den 
Rechtsnormen über die Gestaltung 
und den Schutz der baulichen und 
technogenen Umwelt sowie der Ar
beitsumwelt.

Landesverteidigung: wesentli
cher Teil der Politik eines Staates 
zum Schutz seiner Bürger, der staat
lichen Souveränität und der nationa
len Unabhängigkeit mit vorwiegend 
militärischen Mitteln. Sie stützt sich 
auf die materiellen Möglichkeiten 
des Staates, auf die politisch-morali
schen Potenzen der Bevölkerung 
und die Fähigkeit der bewaffneten 
Kräfte, den bewaffneten Schutz den 
Erfordernissen des modernen Krie
ges entsprechend zu verwirklichen. 
Sie stützt sich außerdem auf die 
Möglichkeiten der Koalitionspart
ner. Die sozialistische L. ist der orga
nisierte bewaffnete Schutz eines so
zialistischen Staates bzw. einer so
zialistischen Staatenkoalition gegen 
eine imperialistische Aggression. Die 
L. der DDR trägt zur Stärkung der 
Verteidigungskraft der sozialisti
schen Staatengemeinschaft bei. Der 
kollektiv organisierte bewaffnete 
Schutz der Staaten des Warschauer 
Vertrages ist ein Ausdruck des sozia
listischen Internationalismus der Ar
beiterklasse, die in diesen Staaten im 
Bündnis mit den anderen Werktäti
gen die Macht ausübt. Die L. der 
DDR ist Teil des Aufbaus der sozia
listischen Gesellschaft und Gegen
stand der —» Militärpolitik der SED. 
Das ZK der SED und die Regierung 
der DDR organisieren und gewähr
leisten die L. im Einklang mit den 
Bedingungen und Erfordernissen 
des Klassenkampfes zwischen Sozia

lismus und Imperialismus. Die L. der 
DDR wird vom —» Nationalen Ver
teidigungsrat der DDR geleitet. Un
ter Führung der SED schufen die Ar
beiterklasse der DDR und ihre Ver
bündeten durch den Aufbau des So
zialismus alle politisch-ideologi
schen, ökonomischen, finanziellen 
und technischen Voraussetzungen 
für eine moderne sozialistische L. 
Die Sowjetunion erwies und leistet 
der DDR wertvolle ideelle und ma
terielle Hilfe beim Aufbau ihrer —«• 
Streitkräfte und einer modernen L. 
Zur sozialistischen L. gehören viel
fältige Aufgabenbereiche, angefan
gen von den Streitkräften — die den 
Kern der L. bilden —, den anderen 
bewaffneten Kräften, einschließlich 
der —► Kampfgruppen der Arbeiter
klasse in der DDR, der ökonomi
schen Sicherstellung der L., der —<■ 
Zivilverteidigung, der umfassenden 
Sicherung der Verteidigungsaufga
ben in allen Bereichen der Gesell
schaft bis zur —<■ sozialistischen 
Wehrerziehung und der allseitigen 
Vorbereitung der Jugend auf den 
Wehrdienst. Die sich aus den Erfor
dernissen der sozialistischen L. erge
benden Aufgaben und Pflichten der 
Bürger, der gesellschaftlichen und 
staatlichen Einrichtungen sind in der 
Verfassung der DDR (Art. 23), im 
—<• Gesetz über die Landesverteidi
gung der DDR, im —*■ Gesetz über 
den Wehrdienst in der Deutschen De
mokratischen Republik, im —► Ju
gendgesetz der DDR und im Gesetz 
über die Aufgaben der örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe 
fixiert.

Land-, Forst- und NahrungsgU- 
terwirtschaft: Bereich der Volks
wirtschaft, der Nahrungsmittel für 
die Bevölkerung und Rohstoffe für 
die Industrie erzeugt. Die einheitli
che staatliche Leitung dieses Volks
wirtschaftsbereiches obliegt dem 
Minister für L. Im Bereich der L. wa
ren 1982 rd. 1 216 000 Werktätige 
beschäftigt. 858 000 Genossen-


